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Umsetzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen 

Artikel 12 ff FFH-RL 

KOM - Leitfaden vom Februar 2007 zu Art. 12 ff FFH - RL:  

Å Forstwirtschaft leistet positiven Beitrag zur Schaffung 

und Erhaltung von Artenhabitaten, die strengen Schutzvor -

schriften (Art. 12 FFH -RL) sind dennoch einzuhalten.  

Å Die zufällige Störung oder Tötung von Individuen oder  

Beschädigung von Fortpflanzungsstätten  der Arten 

wird akzeptiert , wenn  die Erhaltung der Populationen 

durch präventive Maßnahmen sicher gestellt wird.  

Å Die Kommission empfiehlt, den günstigen Erhaltungs -

zustand durch vorsorgende Maßnahmen 

(Schutzkonzepte) zu  sichern.  

 



§  44 (1) BNatSchG (artenschutzrechtliche Verbote)  

Å Tötungsverbot  
Å Störungsverbot  
Å Schutz der Fortpflanzungs -  und Ruhestätten  

§  44 (4) BNatSchG (Legalausnahme )  

Die der guten fachlichen Praxis entsprechende Waldbewirt -  
schaftung  verstößt nicht gegen die artenschutzrechtlichen  
Verbote , soweit der Erhaltungszustand der jeweiligen Ălokalen 
Populationñ einer Art sich durch die Bewirtschaftung nicht 
verschlechtern . 

Zufällige, unbeabsichtigte Beeinträchtigungen werden akzeptiert!  

Die artenschutzrechtliche Bestimmungen der FFH -  und 
VSG - RL werden durch §  44 ff BNatSchG in nationales 
Recht umgesetzt ; sie sind sowohl innerhalb als auch 
außerhalb von Natura 2000 - Gebieten zu beachten.  

Umsetzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen 

§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz 



§  38 (2) BNatSchG (V orbeugender Schutzmaßnahmen)  

Soweit dies zum Schutz von Arten , einschließlich deren 
Lebensstätten, erforderlich ist , 

ergreifen die zuständigen Behörden wirksame und aufeinander 
abgestimmte vorbeugende Schutzmaßnahmen ...  

Umsetzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen 

§ 38 Bundesnaturschutzgesetz 



2007: Auftrag zur Entwicklung des Konzepts  

1. Umsetzung der besonderen artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 BNatSchG in ein Konzept 
aufeinander abgestimmter vorbeugender Schutzmaß -
nahmen mit dem Ziel, Rechtssicherheit für die 
Waldbewirtschaftung  zu schaffen.  

2. Entwicklung von Schutzmaßnahmen  zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands von 
Altholz -  und Totholzarten , wobei bekannte Vorkommen 
und Lebensstätten geschützter Arten berücksichtigt werden 
müssen.  



Das bedeutet, dass Totholz ein entscheidender Faktor  

für die Sicherung der Biodiversität im Wald ist!  

Warum AuT-Arten? 

Pilze, Flechten, Moose, Schnecken, Käfer, Vögel und  

Säuger stellen rund 11.000 Arten in Wäldern  in Deutschland 

(MÜLLER, J. et al. 2007 ).    

Von diesen sind 20 bis 50 % oder 2.200 bis 5.500 Arten  

(SAUBERER, N. et al. 2007) bzw. 33 %  oder 3.600 Arten  

(SCHMIDT, O. 2006) auf das Vorhandensein von Tot -  

holz angewiesen . 



Zielgröße Totholzmenge 

30 ï 60 m 3/ha stehendes und  

liegendes Totholz  

Sog. Urwald - Reliktarten  benötigen sehr viel größere 

Totholzmengen. Für deren Erhalt führt kein Weg an der 

Ausweisung von Bannwäldern vorbei.  

Studien zur Totholzfauna zeigen unabhängig vom 

untersuchten Waldlebensraum und der Methodik bezogen 

auf die Artenvielfalt eine kritischen Rückgang unterhalb 

bzw. einen günstigen Zustand über  



viel Totholz 

> 30 m3/ha 

kein Totholz 

Totholzfläche 

schlechter       besser 

Wald A Wald B 

Zielgröße Verteilung von Totholz 

Modell für 
Verteilung von 
Totholz in 
Waldlandschaften  
nach BÜTLER, R. & 
SCHLAEPFER, R. 2004  



1. Umsetzung der besonderen artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 BNatSchG in ein Konzept 
aufeinander abgestimmter vorbeugender Schutzmaß -
nahmen mit dem Ziel, Rechtssicherheit für die 
Waldbewirtschaftung  zu schaffen.  

2. Entwicklung von Schutzmaßnahmen  zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands von 
Altholz -  und Totholzarten , wobei bekannte Vorkommen 
und Lebensstätten geschützter Arten berücksichtigt werden 
müssen.  

3. Aus der Umsetzung des Konzepts dürfen sich keine 
zusätzlichen Gefahren für die Arbeitssicherheit  bei der 
Waldbewirtschaftung und für die Verkehrssicherheit  
ergeben.  

2007: Auftrag zur Entwicklung des Konzepts  



Å Konzentration von Alt -  und Totholz in Gruppen  
Å In Konfliktsituationen ist der Arbeitssicherheit / der 

Verkehrssicherung Vorrang einzuräumen, es sei denn, 
ein Naturschutzziel wäre erheblich gefährdet . 

Å Schulung des Forstpersonals (Daueraufgabe)  

Quelle: www.bauernzeitung.at 

Arbeitssicherheit und Verkehrssicherung 



2007: Auftrag zur Entwicklung des Konzepts  
1. Umsetzung der besonderen artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des § 44 BNatSchG in ein Konzept auf -
einander abgestimmter vorbeugender Schutzmaßnahmen 
mit dem Ziel, Rechtssicherheit für die Waldbewirt -
schaftung  zu schaffen.  

2. Entwicklung von Schutzmaßnahmen  zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands von 
Altholz -  und Totholzarten , wobei bekannte Vorkommen 
und Lebensstätten geschützter Arten berücksichtigt  
werden müssen.  

3. Aus der Umsetzung des Konzepts dürfen sich keine 
zusätzlichen Gefahren für die Arbeitssicherheit  bei der 
Waldbewirtschaftung und für die Verkehrssicherheit  
ergeben.  

4. Das Konzept ist so zu gestalten, dass es auf den 
Körperschafts -  und Privatwald  übertragen werden 
kann.  



AuT im Kommunal- und Privatwald 

Das Alt- und Totholzkonzept ist ein 

elementarer Baustein zur Förderung der 

Biodiversität im Wald. Es ist im 

Staatswald verbindlich umzusetzen.  

 

Im Körperschafts- und Privatwald ist 

über die Möglichkeit der Umsetzung zu 

informieren, die Entscheidung über eine 

Umsetzung trifft jedoch der Eigentümer. 

 

Einführungserlass zum Alt und 

Totholzkonzept Baden-Württemberg 

ForstBW, 26.07.2010 

 

 



1. Waldrefugien  

2. Habitatbaumgruppen  

3. Biotopbäume  

Schutzelemente des AuT-Konzepts 



Waldrefugien 

Å Alte Wälder mit ununterbrochener 

Waldtradition  

Å Bekannte Artvorkommen  

ÅWaldbiotope nach Biotopkartierung  

ÅWälder mit geringer 

Bewirtschaftungsintensität  

Å Standorte mit geringer Wuchsleistung, 

schlechter Erschließung, nicht 

befahrbare Bestände  

ÅRäumliche Lage hinsichtlich 

Verbundfunktion  



Habitatbaumgruppen 

Å in Hauptnutzungs -  und Dauerwald -

beständen 1 Gruppe je 3 Hektar  

Å je Gruppe 5 bis 7/ 12 bis 15 Bäume  

ÅHabitatbaumgruppen integrieren  

-  Großhöhlen - , Großhorst - , Reservoirbäume  

-  Bäume mit Spaltenquartieren  

-  Mulmhöhlen , Pilzkonsolen, Kronentotholz  

-  Uraltbäume  

-  stehendes Totholz BHD > 40 cm  

-  Bäume mit ungewöhnlichen Wuchsformen  

-  é 



Sicherung von Biotopbäumen  

Sicherung gesetzlich 

geschützter Biotopbäume 

Bäume mit Großhöhlen, 

Großhorsten und 

Reservoirbäume  
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Umsetzung HBG-Ausweisung im Staatswald,  

aufgelaufener Stand 31.12.2013 

Ist HBG Soll HBG Ist Anzahl Bäume

Stand Umsetzung Habitatbaumgruppen 



Waldschutz -
gebiete/  

Biosphären -
gebiete0  

Bannwälder und 
Kernzonen 
Biosphärengebiete  
(1 bestehend/ 1 geplant)  

10.500 ha  RVO 

Nationalpark  
Schwarzwald  

Nationalpark Kernzone  7.500 ha  Nationalparkgesetz  

Waldrefugien  

Alter Wald Bu > 180 J.  

10.000 ha  
AuT-Konzept  
(freiwillige 
Selbstbindung)  

Alter Wald Ei/ Ta > 300 J.  

arB  

Extensive Waldtypen  

Wald mit besonderen 
Artvorkommen; ökolo -
gischen Besonderheiten  

Habitatbaum -
gruppen  

Wirtschaftswald > 80 J.  
2.300 ha  

AuT-Konzept  
(freiwillige 
Selbstbindung)  

Dauerwald (PLW, DB, PLÜ)  

Gesamtfläche im Staatswald  30.300 ha  
= 9,2 %  

b.{Υ αмл-Prozent-½ƛŜƭά ς Umsetzung bis 2020 



Erfolgskontrolle Habitatbaumgruppen 



ÅWeniger Habitatbaumgruppen 
dafür mehr und größere 
Waldrefugien  

ÅAuf Ausweisung von 
Habitatbaumgruppen in 
Nadelholz -  und Eichenwertholz -
beständen verzichten  

ÅAuffinden von Habitatbäumen 
kostet zu viel Zeit; 
Unterstützung durch Experten  

ÅMarkierung aufwendig und zu 
wenig dauerhaft  

ÅEinhaltung von Arbeitssicherheit 
und Verkehrssicherung schränkt 
Umsetzung ein  

Åé 

 

Wir 
Da wäre noch 

was é 

Kritik / Wünsche aus der Revierpraxis 
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N2000: Welche Arten profitieren? 
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Totholzkäfer, 

Fledermäuse, 

Höhlenbrüter, 

Milane usw. 

Amphibien, 

Schmetterlinge, 

Frauenschuh, 

Fledermäuse mit 

Quartieren 

außerhalb Wald 

usw. 

Weißrückenspecht, 

Ringdrossel, 

Zitronenzeisig usw. 



N2000: AuT und Managementplanung 



Quellenhinweis 

FFH - RL :  Fauna -Flora -Habitat -Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaft. EG 2006/105; 92/43/EWG.  

VSG - RL:  Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie über den Erhalt der 
wildlebenden Vogelarten, 2009/147/EG des Rates vom 
30.11.2009 (kodifizierte Fassung der Richtlinie 79/104EWG des 
Rates vom 2. April 1979 ).  

KOM - Leitfaden (2007):  Leitfaden zum strengen Schutzsystem 
für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der 
FFH-Richtlinie 92/43/EWG.  

 

 



Dr. Gerhard Schaber-Schoor 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Fachbereich Forstpolitik und Öffentlichkeitsarbeit 
Kernerplatz 10 
70182 Stuttgart. 
E-mail: gerhard.schaber-schoor@mlr.bwl.de 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Weitere Informationen zum AuT-Konzept 
Baden Württemberg finden Sie unter 

 www.fva-bw.de 



aus MÜLLER, J. 
2005 

Schwellenwerte für Totholz  


